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Sitzungsvorlage Nr. 199/2007 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft 
und Liegenschaften 

29.11.2007 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 06.12.2007 nicht öffentlich 

 
  
Betreff:   
Erlass einer 20. Satzung zur Änderung der Satzung für die Beseitigung von 
Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen 
 
Sachverhalt: 
Die mit der Leerung von Hauskläranlagen und dem Transport des Klärschlamms zur 
Kläranlage beauftragte Firma hat aus dem bestehenden Vertrag ab dem 01.01.2008 
Ansprüche auf Erhöhung der Entgelte. Neben den aus dem Entsorgungsvertrag 
entstehenden Kosten werden aber ebenfalls die Kosten mit in die 
Gebührenkalkulation mit einbezogen, die für die weitere abwassertechnische 
Behandlung und die Entsorgung des Klärschlamms in der Kläranlage anfallen. Die 
hierfür relevanten Kostengrößen werden aus der Hauptkostenstelle 50 (Klärwerk) der 
Betriebsabrechnung entnommen. Die Betriebsabrechnung wird jeweils nach Ablauf 
des Geschäftsjahres erstellt. Zur Zeit liegt lediglich die Abrechnung des 
Betriebskostenanteiles für das Jahr 2006 vor, die auch in die letzte 
Gebührenfestsetzung 2007 mit eingeflossen ist. Es ist bereits jetzt erkennbar, dass 
sich der zu berücksichtigende Betriebskostenanteil des Klärwerks im Jahre 2007 
wiederum erhöhen wird. Es erscheint daher sinnvoll, die Entscheidung über die 
Gebühren für die Entsorgung von Hauskläranlagen in das erste Quartal 2008 zu 
verschieben. Dies ist auch ohne Probleme möglich, weil die Veranlagung zur Gebühr 
ohnehin erst jeweils nach einer durch die Wartungsfirma angeordneten Entsorgung 
durchgeführt wird und damit unabhängig von der Hauptveranlagung der übrigen 
Gemeindeabgaben erfolgt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Festsetzung der Gebühren 2008 für die Entsorgung von Hauskläranlagen und 
abflusslosen Sammelgruben erfolgt erst nach Vorliegen der Abrechnung der 
Hauptkostenstelle 50 (Klärwerk) für das Jahr 2007 im Frühjahr 2008. Bei künftigen 
Gebührenfestsetzungen wird entsprechend verfahren. 
 
 
 
Focke   Wesselmann 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 


